
Liebe Leserinnen und Leser,

die Verhandlungen zum dauerhaften Europäischen Rettungsschirm ESM sind

soweit gediehen, dass der Vertragsentwurf den zuständigen Ausschüssen des

Deutschen Bundestages in Kürze zugeleitet wird. Der ESM soll Anfang Juli in

Kraft treten und 500 Milliarden Euro für die Stabilisierung der Eurozone bereit-

stellen. Er wird mit einem Barkapital von 80 Milliarden Euro ausgestattet. Wie

bereits verabredet, soll im März überprüft werden, ob die maximale Ausleih-

summe von 500 Milliarden Euro ausreichend ist. Bei der Debatte über eine

mögliche Aufstockung des ESM ist zu bedenken, dass das Bereitstellen von

Geld die Probleme nicht löst. Die betroffenen Euro-Länder müssen vielmehr

ernsthaft und glaubwürdig an der Haushaltskonsolidierung arbeiten. Ent­

sprechende Strukturreformen sind Bestandteil des bereits vereinbarten Euro-

Plus-Paktes.

Der im Jahr 2012 stark ansteigende Refinanzierungsbedarf mehrerer Mitglied-

staaten, die nachlassende konjunkturelle Entwicklung sowie die verschärften

Eigenkapitalanforderungen an die Banken erhöhen erneut das Risiko von Zu-

spitzungen an den Finanzmärkten. Mit dem zweiten Finanzmarktstabilisie-

rungsgesetz nehmen wir unseren Teil der europäischen Verantwortung wahr

und liefern unseren deutschen Beitrag zur Vermeidung von Ansteckungseffek-

ten in der Währungsunion. Um rechtzeitig vorzubeugen, verabschieden wir in

dieser Woche eine bis Ende 2012 befristete Wiedereröffnung des bewährten

Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS bzw. Sonderfonds Finanzmarktstabilisie-

rung – SoFFin). In der parlamentarischen Anhörung zu dem Gesetz haben die

geladenen Experten die Reaktivierung des SoFFin durchweg begrüßt. Sollte

aufgrund unerwarteter struktureller Ausgaben des SoFFin die nach der Schul-

denbremse zulässige maximale Kreditaufnahme überschritten werden, so hätte

der Deutsche Bundestag einen Plan zur direkten Tilgung der erhöhten Bundes-

schuld zu beschließen.
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Gedenkveranstaltung für die Opfer
des Nationalsozialismus

Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung des Deut-

schen Bundestages haben wir am heutigen Freitag

den zahllosen Opfern des Nationalsozialismus ge-

dacht. Der 91-jährige Publizist und Überlebende des

Warschauer Ghettos, Professor Dr. Marcel Reich-

Ranicki, hielt anlässlich des nationalen Gedenktages

eine Gedenkrede im Plenarsaal.

Am 27. Januar 1945 hatten Truppen der Roten Ar-

mee Überlebende des Konzentrationslagers Ausch-

witz-Birkenau westlich von Krakau/Polen befreit.

Seit 1996 ist der 27. Januar ein nationaler Gedenk-

tag. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Natio-

nalsozialismus erinnert an alle Opfer eines beispiel-

losen totalitären Regimes während der Zeit des Na-

tionalsozialismus.

Stärkung des Finanzmarktes

In zweiter und dritter Lesung stand in dieser Sit-

zungswoche das Zweite Gesetz zur Umsetzung ei­

nes Maßnahmepaketes zur Stabilisierung des Fi-

nanzmarktes (Zweites Finanzmarktstabilisierungs-

gesetz) zur Verabschiedung an, mit dem der Finanz-

marktstabilisierungsfonds für neue Anträge geöff-

net werden soll.

Das „Zweckgesellschaftsmodell“ wird erweitert, so-

dass es auch für Staatsanleihen Anwendung finden

kann. Wie schon 2008 betragen der Garantierahmen

400 Mrd. Euro und die Kreditermächtigung 70 Mrd.

Euro zuzüglich 10 Mrd. Euro mit Zustimmung des

Haushaltsausschusses. Vorgesehen ist zudem die

Stärkung des bankenaufsichtlichen Instrumentari-

ums zur Gefahrenabwehr und die Nachschärfung

der an Begünstigte zu stellenden Bedingungen.

Auch werden einige Rahmenbedingungen präzisiert.

Zehn Jahre Afghanistan-Einsatz

Zehn Jahre nach Beginn

d e s A f g h a n i s t a n -

Einsatzes soll allmählich

der Abzug der Bundes-

wehr aus Afghanistan ein-

geleitet werden. Die ab-

schließende Beratung des

Antrags der Bundesregie-

rung zur Verlängerung

des Isaf-Einsatzes bis zum 31. Januar 2013 stand am

Donnerstag auf der Tagesordnung. Über den Antrag

stimmte der Bundestag namentlich ab.

Die Obergrenze der im Rahmen der internationalen

Schutztruppe ISAF eingesetzten Bundeswehrsolda-

ten 2012 wird erstmals herabgesetzt. Ab Februar

2012 sind nur noch bis zu 4.900 Soldatinnen und

Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Gegenwärtig

leisten am Hindukusch maximal 5.350 Bundeswehr-

soldaten ihren Dienst mit der Waffe.

Derzeit üben afghanische Streitkräfte in einem

Drittel des Landes und für die Hälfte der afghani-

schen Bevölkerung die Sicherheitsverantwortung

aus. Bis Ende 2014 – so die Planung – soll die Sicher-

heit des Landes dann vollständig in die Hände von

afghanischer Armee und Polizei übergeben werden.
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Bundestag untersucht NSU-
Mordserie

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen

des Deutschen Bundestages haben wir die Einset-

zung eines Untersuchungsausschusses beschlossen,

der umfassend Umfeld und Vernetzung der Terror-

gruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU)

untersuchen und mögliche Versäumnisse von Bun-

desbehörden ‑ auch in ihrem Zusammenwirken mit

Landesbehörden ‑ aufdecken sowie die Rolle von

sogenannten V-Leuten im Verhältnis von Sicher-

heitsbehörden und Terrorgruppe aufklären soll. Der

Untersuchungsausschuss soll zusätzlich einen Er-

mittlungsbeauftragten nach dem Gesetz über die

Untersuchungsausschüsse erhalten, der die Fragen-

komplexe aufbereiten soll, um auf diese Weise so

zügig wie möglich Ergebnisse zu erzielen.

In Anwesenheit von Bundestagspräsident Prof. Dr.

Norbert Lammert konstituiert sich am Freitag der 2.

Untersuchungsausschuss der 17. Wahlperiode des

Deutschen Bundestages.

Das transeuropäische Verkehrsnetz
gemeinsam aufbauen

Wir debattierten in dieser Woche den Vorschlag für

eine Verordnung des Europäischen Parlaments und

des Rates über Leitlinien der Union für den Aufbau

des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Dieser ent-

hält detaillierte Regelungen, die in das Planungs-

recht der Mitgliedstaaten eingreifen und Kom­

petenzen auf die EU-Ebene verlagern sollen. Die Ko-

ordinierungsaufgaben der „Europäischen Koordina-

toren“ sind jedoch nicht vereinbar mit nationalen

Regelungen und Planungsinstrumenten. Auch stellt

das Fehlen eines Planungs- und Haushaltsvorbe-

halts ein unkalkulierbares Risiko für die jeweiligen

nationalen Haushalte der Mitgliedstaaten dar.

Deshalb wer-

den wir in ei-

ner Stellung-

nahme nach

Art. 23 Abs. 3

GG unsere Be-

denken zu

Subsidiarität

und Verhält-

nismäßigkeit des Verordnungsvorschlags aufzeigen

und die Bundesregierung auffordern, sich in den

Ratsverhandlungen dafür einzusetzen, diese aufzu-

lösen.

Erleichterter Zugang zum Wasser-
sport

Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und

FDP Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt wol-

len wir dazu beitragen, die Attraktivität des Wasser­

sporttourismus zu sichern und zu steigern. Jenseits

der aktuellen Bemühungen, die bisherigen Sport-

bootführerscheinprüfungen zu deregulieren, sieht

der Antrag vor, die generellen Anforderungen an ei-

ne Führerscheinpflicht abzusenken, ohne dass es zu

Abstrichen bei der Sicherheit kommt. Die Grenze,

ab der eine Führerscheinpflicht gilt, soll von 5 auf

15 PS erhöht werden. Wegen des großen Erfolges

des Charterscheins sollen zudem weitere Gebiete

für eine solche Regelung ausgewiesen werden.

Weitere Forderungen sind gerichtet auf Er­

leichterungen für Funkzeugnisse und Mindeststan-

dards für die Ausbildung, Mindestausrüstungs-

standards für Charteryachten und Scheckkarten-
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Führerscheine.

Das Alter hat Zukunft

Die Bundesregierung hat in dieser Woche über ihre

Forschungsagenda für den demografischen Wandel

– Das Alter hat Zukunft berichtet.

In dieser Forschungsagenda

fassen die verschiedenen Res-

sorts unter Federführung des

Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung ihre lau-

fenden und geplanten Aktivitä-

ten in diesem Bereich zusam-

men. Die Forschungsagenda ist

zunächst auf fünf Jahre angelegt.

Leistungsverbesserungen für De-
menzkranke und ihre Angehörigen

Menschen mit Demenz brauchen weniger eine me-

dizinische Pflege im engeren Sinne als Betreuung

und Anleitung im Alltag. Insbesondere für die Ange-

hörigen stellt das eine große Belastung dar.

Sie pflegen, oftmals unter großen körperlichen,

aber auch seelischen Belastungen, aufopferungsvoll

ihre Verwandten. Oft müssen sie ihr eigenes Leben

auf die Bedürfnisse der Angehörigen ausrichten,

nicht selten auch nach oder neben der eigenen Er-

werbstätigkeit und der Versorgung der Kinder. Das

verdient unsere ganze Anerkennung und Unterstüt-

zung. Da aber der gegenwärtige Pflegebegriff sich

noch zu sehr auf körperliche Beeinträchtigungen

konzentriert, berücksichtigt die Pflegeversicherung

heute nur unzureichend den besonderen Hilfsbedarf

von Menschen, die an Demenz erkrankt sind.

Nachdem wir bereits in der letzten Wahlperiode

mit einer entsprechenden Reform dafür Sorge ge-

tragen hatten, dass Demenzpatienten erstmals in

die Pflegeversicherung einbezogen wurden, haben

wir im Koalitionsvertrag mit der FDP vereinbart, die-

se Leistungen weiter zu verbessern und den Pflege-

bedürftigkeitsbegriff neu zu fassen. Um bereits im

Vorgriff auf den überarbeiteten Pflegebe­

dürftigkeitsbegriff zeitnah Verbesserungen herbei-

zuführen, haben sich in der vergangenen Woche die

Gesundheitspolitiker auf einen entsprechenden

Maßnahmenkatalog verständigt. Für den ambulan-

ten Bereich sieht er ab 2013 Folgendes vor:

Menschen, die an Demenz leiden, ohne in eine Pfle-

gestufe eingeteilt zu sein (Stufe 0), erhalten künftig

erstmals Pflegegeld in Höhe von 120 Euro. Die bis-

her bereits mögliche Unterstützung von 100 bzw.

200 Euro im Monat bleibt davon unberührt. In der

Pflegestufe I steigt der von der Pflegeversicherung

ausgezahlte Betrag um 70 und in der Pflegestufe II

um 85 Euro. Deutlich werden auch die Pflegesach-

leistungen erhöht: Demenzkranke in der Pflegestu-

fe 0 erhalten 225 Euro, in der Pflegestufe I steigen

die Leistungen um 215, in der Pflegestufe II um

150 Euro.

Damit pflegende Angehörige sich leichter eine

„Auszeit“ nehmen können, wird es auch finanzielle

Verbesserungen bei der Kurzzeitpflege geben, die

einen Heimaufenthalt von maximal vier Wochen

vorsieht. Das Pflegegeld wird in diesen Fällen künf-

tig zur Hälfte weitergezahlt. Gleichzeitig wird die

Möglichkeit der Einstellung von zusätzlichen

Betreuungskräften, die von der Pflegeversicherung

bezahlten werden, auf alle stationären Versorgungs-

formen erstreckt.
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Finanzierungsüberschuss
in der Sozialversicherung

Die Sozialversicherung verzeichnete

in den ersten drei Quartalen 2011 ei-

nen Finanzierungsüberschuss von

rund 6 Mrd. Euro. Gemessen am ver-

gleichbaren Vorjahreszeitraum, der

noch ein Finanzierungsdefizit von

3,9 Mrd. Euro aufgewiesen hatte, ent-

spricht dies einem Anstieg der Ein-

nahmen um 2,4% auf 385,7 Mrd. Euro

bei Ausgaben.

Die Einnahmen der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erhöhten sich in den

ersten drei Quartalen 2011 um 1,8%

auf 186,3 Mrd. Euro und stehen einem

geringeren Anstieg der Ausgaben ge-

genüber. Damit ergab sich im ersten

bis dritten Quartal für die gesetzliche

Rentenversicherung ein Finanzie-

rungsdefizit von 0,5 Mrd. Euro. Auch

die Einnahmen der GKV verzeichne-

ten einen Anstieg: Im Vergleich zu

den ersten drei Quartalen 2010 er-

höhten sie sich um 5,4% auf

139,8 Mrd. Euro. Währenddessen

wurde die Ausgabenentwicklung ge-

dämpft durch die Wirkungen des zum

1. Januar 2011 in Kraft getretenen Ge-

setzes zur Neuordnung des Arznei-

mittelmarktes. Innerhalb der ersten

drei Quartale 2011 ergab sich für die

gesetzliche Krankenversicherung ins-

gesamt ein Finanzierungsüberschuss

von rund 5,3 Mrd. Euro (Vorjahr:

1,1 Mrd. Euro). Zwar entwickelten

sich die Einnahmen der Bundesagen-

tur für Arbeit im ersten bis dritten

Quartal 2011 rückläufig. Durch die

sich fortsetzende gute Entwicklung

auf dem Arbeitsmarkt ging damit al-

lerdings ein starker Rückgang der

Ausgaben einher, sodass sie für die

ersten drei Quartale 2011 einen Fi-

nanzierungsüberschuss von 1,2 Mrd.

Euro aufweist.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Mehr BAföG-Empfänger

Die Zahl der BAföG-Empfänger ist

zwischen 2008 und 2010 um 16% von

333.000 auf 386.000 gestiegen. Im

selben Zeitraum stiegen auch die

durchschnittlichen monatlichen För-

derbeiträge von 389 Euro auf

436 Euro. Insgesamt profitieren

25,8% aller Studenten vom BAföG.

Die Ausgaben für das BAföG beliefen

sich 2010 auf 2,9 Mrd. Euro. 2008 la-

gen sie noch bei 2,3 Mrd. Euro.

D a s 2 2 . u n d 2 3 . B A f ö G -

Änderungsgesetz brachten die Erhö-

hung der Bedarfssätze erst um 10%

und dann nochmals um 2%, die Erwei-

terung des Kreis der BAföG-

Berechtigten durch die Erhöhung der

Altersgrenze für Masterstudierende

auf 35 Jahre sowie die Anhebung des

Freibetrags beim Elterneinkommen

um zunächst 8% und dann nochmals

3%.

(Quelle: BAföG-Bericht der Bundes-

regierung)
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